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dürfen niemals dieſes Schadens willen vorgenommen werden.
Racheſtreiks ſind unbedingt verurteilenswert der Arbeiter darf ſich
zur Wehr ſetzen, das Recht der Notwehr gebrauchen, ſeine ihm eigene
Arbeitskraft zurückziehen und dem Arbeitgeber vorenthalten, aber EL
darf eS uUL des notwendigen Zwecks willen, ſich und den
Seinen mn gerechter Sache 3 helfen und dem Menſchheitsfortſchritt
dienſtbar zu ſein. Arbeitskämpfe, die das Gemeinwohl bedrohen, ſind
nicht abſolut vermeidlich und nicht unbedingt Unrecht; eS ommt
eben darauf an, wie weit ſie für die kämpfende Gruppe zur nab
wendbarkeit wurden und geſtritten wird ſie dürfen aber
auf keinen Fall leichtfertig provoziert werden. Recht kompliziert ſtellt
ſich die Kampfberechtigung derjenigen Arbeiter dar, von deren Arbeit
das Gemeinwohl direkt abhängt. Wir denken die Eiſenbahn⸗
arbeiter. Sie müſſen ihre Kampfesaktionen Unter dem Geſichtspunkt
des wahrenden Gemeinwohls doppelt ſorgfältig prüfen und alles
verſuchen, Um die öffentlichen Körperſchaften, die Verwaltung, die
Regierung, das Parlament für ihre gerechten Forderungen 3u 9e
winnen, bevor ſie zahlloſe Menſchen un Erwerbs— und
ſchwierigkeit bringen. Mitmenſchen mn Lebensgefahr bringen bleibt
auch für ſie unverantwortli

Vieles und vielerlei könnte ler noch geſagt werden, die
geführten Beiſpiele mögen aber als beſcheidene Anregung genügen,
ſie mögen dem Prie ter die Notwendigkeit des ſozialen Verſtehens
als Hilfsmittel der Seelſorge vor Augen rücken. Neue Komplikationen,
neue Geiſtesanforderungen, aber auch (ue Löſungen und Klärungen
und das alles Im Dienſte der fortſchreitenden enſ
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Ehre Gottes!

Paſtoral⸗Fragen und Jãlle
Wem gehört der ewinn? Der Pfarrer Titus hat

eine Summe eld zur Renovierung einer Filialkirche zuſammen⸗
gebracht und un Verwahr genommen. Weil dasſelbe aber erſt nach
einigen Jahren zur Verwendung kommt, ſucht EL fruchtbar 3u
legen In Staatspapieren und enn paar Loſen Bei Ziehung der letzteren
kommt auf eines dieſer Loſe enn Gewinn von Mk

Ge ört der Gewinn der Filialkirche, oder kann Titus das Ganze
oder einen eil für ſich ehalten, da e- bei etwaigen Kursverluſten
gewillt war Aus eigener den Verluſt decken?

Antwort und Löſung Ein Anrecht auf den Gewinn einfach
hin önnte Titus nuLr aben, wenn EL das Geſchäft welches
EL mit dem Gelde gemacht hat, In ſeinem eigenen Namen würde
betrieben haben, nicht als Verwalter des Kirchengutes. Dazu ware
erforderlich geweſen, daß durch irgend welchen Akt jene eld in das
Eigentum des tu übergegangen ſei mit der Ver  ichtung der
Rückzahlung eines Aequivalents, alſo daß Titus als Verwalter dieſes
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Kirchengutes ſich ſelber als einer Privatperſon das eld geliehen
und daß dann Titus als Privatperſon die obige Spekulation mit
dem gemacht hätte. Das hat aber zweifelsohne nicht un der
Abſicht des Titus gelegen; mithin hat 3 eS auch atſãa nicht

Auch 0 das nicht uUn dürfen, weil darin Ein den eiſt
lichen verbotenes Handelsgeſchäft erblickt werden müßte; daher iſt
man nicht berechtigt, ohne zwingenden Grund bei Titus jene Hand  =
lungsweiſe unterſtellen. Folglich fällt nicht dem Titus, ſondern
dem, un deſſen Namen und 3u deſſen Gunſten Titus handeln wollte
und gehandelt hat, der Gewinn zu, der Filialkirche, deren eld
Titus fruchtbar angelegt hat

Dieſelben Gründe gelten die Berechtigung einer Teilung
des Gewinnes wiſchen Titus und ſeiner Filialkirche. Um eine
Teilung 3 rechtfertigen, müßte angenommen werden können, C5 habe
zwiſchen tu und der Filialkirche eine Art von Geſellſchaftsvertrag
beſtanden, und dann ſei Iim Namen dieſer Geſellſchaft jene Spekulation
bei Anlage der Geldſumme gemacht worden.

Das einzige, was noch unerledigt bleibt, wäre der Anſpruch
auf ein gewiſſes Honorar für die Mühewaltung In Verwahrung nd
Anlegung des Geldes. Hat Titus nicht von Anfang die Abſicht
gehabt, zu gunſten der Filialkirche jene Mühewaltung umſonſt auf
ſich zu nehmen; dann kann eln mäßiges Honorar nicht als ungerecht
bezeichnet werden. e nun Titus als Honorar jene Summe vor
weggenommen, we  E auf Ankauf des ſe. verwendet wurde, und
auf dieſe elſe das Los QAus dem ſeinem Eigentum gewordenen
Gelde gekauft, dann könnte ETL allerdings den Gewinntreffer des Loſes
Ur ſich behalten; auch hätte EL lSdann eines ihm unerlaubten

Handelsgeſchäftes ſich nicht chuldig gemacht. Allein ein ſolcher Vor
gang wäre nicht mehr der Im Gewiſſensfalle ſelber gezeichnete.

Valkenburg, Holland. Aug E  m  U
II Dem roteſtantismu Vorſchub geleiſtet. „Los

von Rom!“) In dem dſt rein katholiſchen Städtchen bilden
mehrere Bürger ein Komitee, durch „Förderung der Gewiſſens

·
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freiheit und des Fortſchrittes (ꝰ) den Uebertritt zum Proteſtantismus

erleichtern. Auch wird die Berufung eines proteſtantiſchen Pre
digers und der Bau eines proteſtantiſchen Bethauſes beſchloſſen und
durch die Komitee⸗Mitglieder werden dieſem we freiwillige eld⸗
eiträge geſammelt. Ein Katholik verkauft das Komitee den Bau⸗
grun Jum neuen Bethauſe, emn katholiſcher ＋

Ie und Baumeiſter
übernimmt den Bau, welcher durch katholiſche Arbeiter ausgeführt wird.

wel Sünden machen ſich die Genannten
dadurch ſchuldig? IIL verfallen dieſelben dadurch vielleicht
auch beſonderen Kirchenſtrafen?

Was die Gattung (species) und Zahl der Sünden
anbelangt, deren ſich die Genannten ſchuldig machen, iſt folgendes
zu unterſcheiden


